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Protokoll                                                                             Gemeinde Filsum 
 
über die Sitzung des Gemeinderates Filsum (RAT-F-07-2017) am Montag, 
04.12.2017, Samtgemeindeverwaltung, Rathausring 8-12, 26849 Filsum. 
 
Beginn: 19:40 Uhr, Ende: 20:45 Uhr 

 

Anwesenheit: 
 

Mitglieder 
Herr Gerhard Bruns    
Herr Ralf Collmann    
Frau Erika Focken    
Herr Behrend T. Garrelts    
Herr Renke Gastmann    
Herr Bernhard Gathen    
Frau Helga Habierski    
Herr Gert Hicken    
Herr Hermann Kampen    
Herr Marcel Loers    
Herr Wilhelm Möhlmann    
Herr Holger Schulte    
Herr Dieter Wattjes    

Von der Verwaltung 
Herr Johann Boelsen    
Frau Traute Wykhoff    
 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 
 1.  Eröffnung der Sitzung  
 2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit  
 3.  Feststellung der Tagesordnung  
 4.  Genehmigung des Protokolls vom 30.10.2017  
 5.  Bericht des Gemeindedirektors über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und 

über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses  
 6.  Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Bedarf  
 7.  Beratung und Beschluss über die Richtlinie zur Aufnahme von Krediten nach § 

120 Abs. 1 Satz 2 NKomVG DS-F-16-0055 
 8.  Beratung und Beschluss der Wertgrenzen in der Hauptsatzung DS-F-16-0058 
 9.  Beratung und Beschluss einer Verwaltungsrichtlinie gem. § 58 Abs. 1 Nr. 2 

NKomVG DS-F-16-0060 
 10.  Beratung und Beschluss einer Beteiligung an der KNN DS-F-16-0051 
 11.  Sachstand Errichtung eines Antennenträgers der Deutschen Funkturm GmbH in 
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Lammertsfehn IV-F-16-0059 
 12.  Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Bedarf  
 13.  Erörterung der Entwicklung der Kindertagesstätten in Jümme  
 14.  Anträge und Anfragen  
 15.  Schließung der Sitzung  
 
 

Zu den Tagesordnungspunkten: 

 

Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung  
  

Bürgermeister Bruns begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Gemeinderatssitzung.  

 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit  
  

Bürgermeister Bruns stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit 
fest.  

 
3. Feststellung der Tagesordnung  
  

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung einstimmig festgestellt.  

 
4. Genehmigung des Protokolls vom 30.10.2017  
  

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 30.10.2017 wird einstimmig genehmigt.  

 
5. Bericht des Gemeindedirektors über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 

und über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses  
  

Gemeindedirektor Boelsen berichtet über folgendes: 
 

 Der in der Schadenersatzklage gegen das Büro Detmers bevollmächtigte 
Rechtsanwalt hat ein Schreiben an das Architekturbüro Detmers gerichtet. Die-
ses Schreiben dient dazu, das Büro in Verzug zu setzen und damit die Verjäh-
rung zu unterbrechen. 

 

 Die private Kindertagesstätte „Windelflitzer“ hat bislang noch keine Genehmi-
gung bezüglich der Nutzungsänderung des Gebäudes in der Straße Osterende 
erhalten. 

 

 Zwischen der Firma Lüpsen und der Firma Hoyer haben zwischenzeitlich Ge-
spräche bezüglich der Beibehaltung des Standortes in der Industriestraße statt-
gefunden.  

 

 Die Vermessung des Grundstücksteiles an der Rathausstraße, das Herr Heinz 
Eden erworben hat, hat zwischenzeitlich stattgefunden. Für die Verwirklichung 
seines Vorhabens ist noch die Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 
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 Die Kirchengemeinde Filsum bedankt sich beim Gemeinderat für die großzügige 
Bezuschussung der Pflastermaßnahmen auf dem Friedhof. 

 
Bürgermeister Bruns bedankt sich bei seinen Ratskollegen für die gute Zusammenarbeit 
im letzten Jahr.  

 
6. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Bedarf  
  

Da keine Einwohner zugegen sind, entfällt dieser Tagesordnungspunkt.  

 
7. Beratung und Beschluss über die Richtlinie zur Aufnahme von Krediten nach § 

120 Abs. 1 Satz 2 NKomVG DS-F-16-0055 
  

Gemäß § 120 NKomVG hat die Kommune Richtlinien für die Aufnahme von Krediten 
aufzustellen. Dies wurde in der Gemeinde Filsum noch nicht umgesetzt. Den Ratsmit-
gliedern liegt mit der Drucksache DS-F-16-0055 ein Entwurf einer entsprechenden 
Richtlinie vor. Gemeindedirektor Boelsen erläutert diese im Einzelnen. 
 
Der Rat der Gemeinde Filsum beschließt einstimmig die Richtlinie für die Aufnahme von 
Krediten nach § 120 Abs. 1 Satz 2 NKomVG nach vorliegendem Entwurf.  

 
8. Beratung und Beschluss der Wertgrenzen in der Hauptsatzung DS-F-16-0058 
  

Gemeindedirektor Boelsen erläutert, dass die Hauptsatzung Regelungen über die Zu-
ständigkeiten des Rates enthält. Danach bedürfen kurz gesagt alle vermögenswirksa-
men Geschäfte über 1.000€ der Beschlussfassung durch den Gemeinderat. Diese 
Wertgrenze ist nicht mehr zeitgemäß und behindert ein effektives Arbeiten. In der 
Drucksache sind die Wertgrenzen, die die Nachbargemeinden im Landkreis Leer fest-
gesetzt haben, aufgelistet.  
 
Der Rat der Gemeinde Filsum beschließt einstimmig, für Geschäfte  
nach § 58 Abs. 1 Nr.   8 NKomVG die Wertgrenze auf 5.000€ 
nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG die Wertgrenze auf 5.000€ 
nach § 58 Abs. 1 Nr. 16 NKomVG die Wertgrenze auf 5.000€ und 
nach § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG die Wertgrenze auf 2.000€ festzulegen.  

 
9. Beratung und Beschluss einer Verwaltungsrichtlinie gem. § 58 Abs. 1 Nr. 2 

NKomVG DS-F-16-0060 
  

Gemeindedirektor Boelsen erläutert, dass der Rat gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG 
Richtlinien, nach denen die Verwaltung geführt werden soll, beschließt. Darunter fallen 
auch die Regelungen bezüglich der Wertgrenzen der sogenannten Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung. Hierbei handelt es sich um Routineangelegenheiten, die sachlich, 
politisch und insbesondere finanziell nicht von grundsätzlicher Bedeutung sind und da-
her im Regelfall von der Verwaltung nach feststehenden Regeln erledigt werden kön-
nen, ohne dass sich ein Gremium gesondert damit befassen muss. Den Ratsmitgliedern 
liegt ein Entwurf einer solchen Verwaltungsrichtlinie vor, weiterhin sind Verwaltungs-
richtlinien der Nachbargemeinden zum Vergleich mit beigefügt. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die in der Drucksache im Entwurf vorgelegte 
Verwaltungsrichtlinie.  

 
10. Beratung und Beschluss einer Beteiligung an der KNN DS-F-16-0051 
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Bereits in seiner Sitzung am 30.10.2017 hatte sich der Gemeinderat mit der Thematik 
auseinandergesetzt und sich positiv über eine weitere Beteiligung an der KNN geäußert. 
 
In der Ergänzungsvorlage IV-F-16-0054 wird von der EWE aufgezeigt, wie sich die jähr-
lichen Erträge bei einer Maximalbeteiligung an der KNN ergeben.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig eine weitere Beteiligung an der KNN 
(Grundsatzbeschluss). 
 
Einzelheiten werden bei Vorliegen des konkreten Prospektes noch geregelt werden 
müssen. 
 

 
11. Sachstand Errichtung eines Antennenträgers der Deutschen Funkturm GmbH in 

Lammertsfehn IV-F-16-0059 
  

Gemeindedirektor Boelsen berichtet den Anwesenden, dass die Genehmigung zur Er-
richtung des Antennenträgers der Deutschen Funkturm GmbH in Lammertsfehn am 
Olleweg mit Datum vom 16.11.2017 vom Landkreis Leer erteilt wurde. Diese liegt den 
Ratsmitgliedern in der Informationsdrucksache vor. Die Verwaltung wird gebeten, in 
Erfahrung zu bringen, wann mit der Umsetzung des Bauvorhabens und der weiteren 
Errichtung der technischen Anlagen zu rechnen ist.  

 
12. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Bedarf  
  

Da keine Einwohner zugegen sind, entfällt dieser Tagesordnungspunkt.  

 
13. Erörterung der Entwicklung der Kindertagesstätten in Jümme  
  

Bürgermeister Bruns nimmt Bezug auf die in der gemeinsamen Informationsveranstal-
tung aller 3 Mitgliedsgemeinden erörterten Inhalte bezüglich der Ausweitung des Kin-
derbetreuungsangebotes. 
 
Der Gemeinderat ist mehrheitlich der Meinung die Förderanträge bezüglich der Erweite-
rung des Angebotes in der Kinderbetreuung auf den Weg zu bringen.  

 
14. Anträge und Anfragen  
  

 Auf Anfrage wird mitgeteilt, dass die Warnbaken im Bereich der Friesenstraße 
aufgestellt wurden, um eine Baustelle abzusichern. 

 

 Ratsherr Garrelts teilt mit, dass der Bürgerverein beabsichtigt, das Storchennest 
im Westerende mit einer Storchen-Cam auszustatten. Bei den technischen Ar-
beiten (Verlinkung mit der Homepage der Samtgemeinde usw.) sichert Samtge-
meindebürgermeister Boelsen die Unterstützung der Samtgemeinde zu. 

 

 Ratsherr Loers erinnert an die Rückgabe der unterschriebenen Vereinbarung mit 
dem Landkreis Leer bezüglich der Klappbrücke Brückenfehn. 

 

 
15. Schließung der Sitzung  
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Bürgermeister Bruns schließt die Gemeinderatssitzung um 20.45 Uhr.  

 
 
 

Bürgermeister Gemeindedirektor Protokollführer 

 
 
 
 

[Bruns]    [Boelsen]   [Wykhoff] 
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